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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG
17. OKTOBER 1947 • ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 41. JAHRGANG • NUMMER 16

Inhalt: Zur Frage des Anschlusses der Lehrerschaft an die Versicherungskasse des Staatspersonals des Kantons Zürich — Zürch.
Kant. Lehrerverein: 8. Sitzung des Kantonalvorstandes — Ergänzungszulage 1947

Zur Frage des Anschlusses der Lehrerschaft
an die Versicherungskasse des Staatspersonals des Kantons Zürich

Im Artikel «AHV und Lehrerschaft» im «Pädago-
gischen Beobachter» vom 4. Juli 1947 hat der Kanto-
nalvorstand die Mitglieder des ZKLV darüber infor-
miert, dass die Finanzdirektion beabsichtige, bei der
bevorstehenden Revision des «Gesetzes über die AI-
ters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenversicherung des
Staatspersonals des Kantons Zürich» die Lehrer, Pfar-
rer und Angehörigen des Polizeikorps der kantonalen
Beamtenversicherungskasse (BVK) anzuschliessen.
Vom Gesetzesentwurf selbst erhielt der Kantonalvor-
stand erst am 4. September 1947 Kenntnis. Er sieht
den geplanten Einbezug der Lehrer (ohne Professoren
der Universität) in die BVK vor, bestimmt indes in
§ 31, das Gesetz finde keine Anwendung auf die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes im Amte
stehenden Lehrer und Geistlichen.

Sofort nach Bekanntwerden des erwähnten Geset-
zesentwurfes beschloss der Kantonalvorstand die Ein-
berufung einer Delegiertenversammlung zur Bespre-
chung des für die Lehrerschaft ausserordentlich wich-
tigen Problems. Aus Gründen, die in der Einladung
zur DelegiertenVersammlung ausgeführt wurden (siehe
«Pädagogischer Beobachter» vom 19. September), war
es dem Kantonalvorstand in jenem Zeitpunkt leider
noch nicht möglich, seine Anträge zuhanden der De-
legiertenversammlung bekanntzugeben.

Der Kantonalvorstand hoffte ursprünglich, in der
Frage des Anschlusses an die BVK gemeinsam mit den
Lehrern an den kantonalen Mittelschulen und den
Pfarrern vorgehen zu können Es zeigte sich indes
bald, dass die Interessen der verschiedenen Gruppen
nicht auf derselben Ebene lagen. Während die Pfar-
rer dem Vorschlage der Finanzdirektion vorbehaltlos
zustimmten, lèhnten die Mittelschullehrer einen An-
sehluss an die BVK von Anfang an mit aller Entschie-
denheit ab. Diese beiden Stellungnahmen konnten den
Bedürfnissen der Volksschullehrerschaft nicht gerecht
werden: der Kantonalvorstand sah sich daher veran-
lasst, auch seinerseits eigene Wege zu beschreiten. —
Nach eingehenden Beratungen, zu denen Herr Dr. R.
Riethmann, Versicherungsexperte, und zwei mit Ver-
sicherungsfragen besonders vertraute Mitglieder des

ZKLV beigezogen wurden, beschloss der Kantonalvor-
stand, der ausserordentlichen Delegiertenversammlung
des ZKLV die folgenden Anträge zu unterbreiten:

I. Die Lehrerschaft begrüsst den Vorschlag, an
Stelle des Ruhegehaltssystems mit separater Witwen-
und Waisenstiftung ein reines, die Alters-, Invalidi-
täts- und Hinterbliebenenleistungen umfassendes Ver-
sicherungssystem treten zu lassen.

II. Die Lehrerschaft kann indes der Ersetzung des

Ruhegehaltssystems durch eine Versicherung nur dann

zustimmen, wenn entgegen dem Vorschlage der Fi-
nanzdirektion nicht nur die künftige, sondern auch
die gegenwärtige Lehrergeneration der Versicherung
angeschlossen wird.

IH. Den besondern Bedürfnissen der Lehrerschaft
nmss bei der Ausgestaltung der Versicherung in vol-
lern Umfange Rechnung getragen werden. Dies ist am
ehesten möglich bei Schaffung einer besonderen Leb-
rerversicherungskasse.

Die ausserordentliche Delegiertenversammlung des
ZKLV vom 27. September 1947 hat diese Anträge des
Kantonalvorstandes nach eingehender Diskussion ein-
stimmig gutgeheissen. Am 30. September gab der Vor-
stand die Stellungnahme der Delegiertenversammlung
der kantonalen Finanzdirektion in einer ausführlichen
Eingabe bekamit.

Zur Begründung der Anträge des Kantonalvorstan-
des führen wir aus:

I. Die Prüfung der Frage des Anschlusses der Leh-
rerschaft an die BVK wurde ausserordentlich er-
Schwert durch den Umstand, dass keine zuverlässigen
Grundlagen vorhanden waren für einen schlüssigen
Vergleich zwischen Leistungen der BVK und den Lei-
stungen einer künftigen Ruhegehaltsregelung. Auf
eine Anfrage bei der Finanzdirektion hin erhielt der
Kantonalvorstand lediglich die sehr unbestimmte Ant-
wort, es schwebe eine Neuordnung vor, bei der die
künftigen Ruhegehaltsansprüche der Lehrerschaft
möglichst den verbesserten Leistungen der BVK ange-
passt werden sollen. Welcher Art dis Verbesserungen
sein sollten, ging aus der Antwort nicht hervor. Mit
Bestimmtheit war der Auskunft der Finanzdirektion
nur zu entnehmen, dass das maximale Ruhegehalt von
80 % auf 70 % gesenkt werden soll, wobei aber über
die zur Ermittlung massgebliche Besoldung und die
Zahl der hiefür erforderlichen Dienstjähre Ungewiss-
heit besteht. Anderseits wurde bekanntgegeben, dass
die Leistungen der AHV keinesfalls mit den nocli un-
bekannten Ruhegehältern kumuliert, sondern nur teil-
weise daran angerechnet werden. Sogar mit Bezug auf
die Witwen- und Waisenstiftmig, von der wir ledig-
lieh wissen, dass man ihr ihr günstigstes Element,
nämlich den ständigen Neuzugang, wegnehmen will,
stellt man eine teilweise Anrechnung der AHV-Lei-
stungen in Aussicht, ohne Angaben über die künftigen
Witwenrenten selbst zu machen. Schliesslich wird die
ganze Gruppe der schon über 60jährigen Kollegen,
also jener Lehrer, bei denen die Versicherungsfrage
am ehesten akut ist, von der Neuregelung ausgeschlos-
sen, was nur bedeuten kann, dass deren Versicherungs-
Verhältnisse in noch kleinerem Ausmass verbessert
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werden sollen, als es für den noch jüngern Teil der
heutigen Lehrerschaft der Fall sein wird.

Ein weiteres unsicheres Moment bei der Beurtei-
lung der künftigen Ruhegehaltsregelung lag darin,
dass wir heute noch im Ungewissen sind darüber, wie
die Lehrerbesoldungen in Zukunft gestaltet werden
sollen. Es ist uns lediglich bekannt, dass die Tendenz
besteht, den prozentualen Anteil des vom Staate ga-
rantierten Gehaltes wesentlich zu erhöhen, wodurch
die geplante Herabsetzung des maximalen Ruhegelial-
tes von 80 auf 70 % gemildert würde, wir wissen je-
doch noch nicht, wie weit dieser Tendenz bei der de-
finitiven Besoldungsregelung Rechnung getragen wird.
Aber auch dann, wenn der Vorschlag der Erziehungs-
direktion auf wesentliche Erhöhung des vom Staate
garantierten Besoldungsteils in vollem Umfange ver-
wirklicht werden sollte, besteht nach wie vor für die
Lehrerschaft jener Gemeinden, die nicht zusätzliche
Fürsorgeleistungen aufbringen, eine Benachteiligung
im Vergleich mit dem übrigen Staatspersonal, dessen
Versicherungsansprüche aus der Gesamtbesoldung be-
rechnet werden. Es war daher für den Kantonalvor-
stand äusserst wichtig, die Erage abzuklären, ob bei
einem Anschluss der künftigen Lehrer an die BVK
wie bis anhin nur der staatlich garantierte Teil —
Grundbesoldung + Dienstalterszulagen — oder die
Gesamtbesoldung versichert werden sollte. Auf eine
diesbezügliche Anfrage hin erhielten wir die Auskunft,
man tendiere darauf, die ganzen Lehrerbesoldungen,
einschliesslich der freiwilligen Gemeindezulage, zu
versichern. Für den Fall, dass sich eine derart umfas-
sende Versicherung nicht obligatorisch gestalten liesse,
sei inskünftig mindestens die Möglichkeit gegeben,
dass die Gemeinden eine entsprechende Zusatzver-
Sicherung mit der Beamtenversicherungskasse ein-
gehen können.

Noch ungewisser als die künftige Ausgestaltung der
Ruhegehaltsregelung ist die Art und Weise, wie die
dringend notwendige Anpassung der Witwen- und
Waisenrenten an die veränderten Lebenshaltungsko-
sten vorgenommen werden soll. Ein Anschluss an die
BVK brächte für die jungen Lehrer in bezug auf die
Hinterbliebenenfürsorge automatisch eine klare Situa-
tion und relativ befriedigende Leistungen, während
die uns zugegangenen Auskünfte kaum einen aus-
reichenden und zeitgemässen Ausbau der Witwen- und
Waisenstiftung erwarten lassen.

Durch den Anschluss an die BVK würde auch ein
altes Postulat der Lehrerschaft, die Gewährung einer
Pension bei unverschuldeter NichtWiederwahl, erfüllt.

Der Kantonalvorstand konnte sich somit bei der
Beurteilung der Frage des Anschlusses an die BVK
auf folgende Tatsachen stützen: Auf der einen Seite
standen die relativ sichern Grundlagen der BVK (Ge-
setzes- und Statutenentwurf), die zwar inzwischen be-
reits eine geringe, für die Lehrerschaft kaum ins Ge-

wicht fallende Aenderung erfahren haben. Weitere
Abänderungsanträge werden indes sehr wahrschein-
lieh von seiten des VPOD anlässlich der Beratung im
kantonalen Parlament gestellt werden. Der heutige
Entwurf sieht vor:

Afters- imd /ratu/idenrerefen. Das Rentenmaximum
(bei 6000 Fr. Einkommen 72 %, bei 14 000 Fr. 68 %
der versicherten Besoldung) wird nach 35 Dienstjah-
ren erreicht.

fFiticenrereten: 50 % der dem Versicherten am To-
destage zustehenden Kassenleistung, mindestens je-

doch 20 % der anrechenbaren Besoldung des Ver-
storbenen. Die IFaisenrenfe beträgt die Hälfte der
Witwenrente.

Bei allen Leistungen sind die AHV-Renten inbe-
griffen.

Das Rücktrittsalter beträgt für männliche Kassen-
mitglieder 65 Jahre, für weibliche 60 Jahre.

Auf der andern Seite standen die äusserst unbe-
stimmten Angaben der Finanzdirektion, die in bezug
auf die Ruhegehälter im günstigsten Falle einen den
Leistungen der BVK entsprechenden Ausbau, hinsieht-
lieh der Witwen- und Waisenkasse jedoch eine völlig
ungenügende Anpassung an die heuiigen Verhältnisce
erwarten lassen.

Obwohl eine Abklärung von Einzelfragen infolge
der zu knapp bemessenen Zeit und wegen mangeln-
der Angaben über einige wesentliche Punkte nicht
möglich war, liessen sich doch aus den gegebenen Tat-
Sachen einige zwingende Schlüsse ziehen:

1. Die heutige, sehr unbefriedigende Art der Für-
sorge für Alter und Invalidität der Volksschullehrer-
Schaft bedarf dringend der notwendigen Verbesserung.

2. Selbst dann, wenn die künftigen Ruhegehälter
in jeder Beziehung, d. h. sowohl in bezug auf ihre
Höhe wie hinsichtlich der zur Bestimmung der Ren-
tenhöhe anrechenbaren Dienstzeit den Leistungen der
BVK angepasst werden sollten, was indes keineswegs
feststeht, vermag das Ruhegehaltssystem, das zwar ein
wohlerworbenes Recht der Volksschullehrerschaft
darstellt, unter den heutigen Umständen nicht mehr
voll zu befriedigen. Ein grosser Mangel dieses Systems
liegt darin, dass nur die gesetzliche Besoldung berück-
sichtigt wird. Zudem lässt die Art der Finanzierung
Raum für falsche, der Lehrerschaft nachteilige Auf-
fassungen.

3. Die Hinterbliebenenfürsorge der Lehrerschaft ist
infolge der Geldentwertung völlig unzureichend ge-
worden. Ein Ausbau dieses Fürsorgezweiges im Sinne
einer Anpassung an die entsprechenden Leistungen
der BVK ist dringend notwendig.

4. Der Vorschlag, an Stelle des Ruhegehaltssystems
mit separater Witwen- und Waisenstiftung durch ein
reines, die Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenen-
leistungen umfassendes Versicherungssystem treten zu
lassen, ist auch deshalb zu begrüssen, weil dadurch die
Anprüche des Einzelnen präziser umschrieben sind,
als dies beim Ruhegehaltsystem der Fall ist.

II. Wenn der Kantonalvorstand zum Schluss kam,
es sei das Versicherungsprinzip für die Lehrerschaft
günstiger und daher dem bisherigen Ruhegehalts-
system vorzuziehen, so musste er logischerweise dar-
aus den weitern Schluss ziehen, das Versicherung»-
system sei nicht nur für die künftige, sondern auch
für die gegenwärtig amtierende Lehrerschaft in An-
Wendung zu bringen. Eine Schlechterstellung der heu-
tigen Lehrerschaft darf nicht damit begründet werden,
dass die Lehrer selbst —- abgesehen von der Witwen-
und Waisenstiftung — nie Beiträge an eine Versiehe-

rung entrichtet hätten; denn diesem Moment wurde
bei der Festlegung der Lehrerbesoldungen immer
Rechnung getragen. Die Auftrennung der Versiehe-
rung der Lehrerschaft in eine «alte Ordnung» und
eine «neue Ordnung», eine Aufspaltung, die sich auf
Jahrzehnte, ja über das Jahr 2000 hinaus auswirken
wird, wäre schon deshalb ungerechtfertigt, weil man
seinerzeit bei der Gründung der BVK die Gesamt-
/teit der Beamten in die neu gegründete Versicherung
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aufnahm. V enn eine Gleichstellung der Lehrerschaft
mit dem übrigen Staatspersonal in bezug auf die Ver-
Sicherung erfolgen soll, dann ist es ein Gebot der Ge-

rechtigkeit, den gleichen Modus wie bei der Gründung
der BVK anzuwenden, d. h. nicht nur die künftige,
sondern gleichzeitig auch die gegenwärtige Generation
einzubeziehen.

Für die erwähnte Stellungnahme des Kantonalvor-
Standes waren zudem noch folgende Gründe mass-
gebend:

1. Im Bericht der Finanzdirektion über die Anpas-
sung der Beamtenversicherungskasse an die AHV und
den Einbezug der Lehrer, Pfarrer und Angehörigen
des Polizeikorps vom 29. Mai 1947 wird u. a. ausge-
führt:

«Für die Ruhegehälter der heutigen Lehrer wird
eine spätere Generation mindestens 4 Millionen jähr-
lieh zu erbringen haben. Zieht man dabei in Betracht,
dass in diesen Aufwendungen die Kosten für die Hin-
terbliebenenversicherung nicht inbegriffen sind, und
dass der Staat für eine vollausgebaute Versicherung
der Lehrer bei der BVK mit Einschluss des Todes-
risikos und der unverschuldeten Nichtwiederwahl
lediglich eine Normalprämie von jährlich 8,4 % der
jeweiligen Lehrerbesoldungen und der statutarischen
Monatsbetreffnisse aufzubringen hätte, so erscheint es
nicht unmöglich, dass der Souverän einmal in einer
kritischen Periode der Ueberlastung des Staatsbudgets
die nichtversicherungsmässig erworbenen Ruhegehalts-
ansprüche herabsetzt.»

Es steht ausser Frage, dass die hier erwähnte mög-
liehe Gefährdung der Ruhegelialtsansprüche der Leli-
rerschaft bei der Verwirklichung des Vorschlages der
Finanzdirektion noch viel eher eintritt, als wenn das
Ruhegehaltssystem auch für die künftigen Lehrer hei-
behalten würde, da dann zu den vorderhand immer
noch steigenden Ausgaben für die Ruhegehälter noch
die stark zunehmenden Aufwendungen des Staates für
die Prämien derjenigen Lehrkräfte, die der BVK an-
geschlossen werden, hinzukommen. Strebt die Kumu-
lierung der Prämienlasten und der Ausgaben für Ruhe-
gehälter einem Maximum zu, was in zirka 40—45 Jali-
ren der Fall sein dürfte, so ist zu befürchten, dass in
jenem Zeitpunkt finanzielle Erwägungen denen der
Gerechtigkeit vorangesetzt werden und zum mindesten
der Versuch gemacht wird, die Ruhegehälter zu kürzen.
Diese Gefahr wird ganz besonders dringlich, wenn der
erwähnte Kumul in die Zeit wirtschaftlicher Depres-
sionen fallen sollte, sie fällt indes dahin, wenn durch
Einbezug aller Lehrer in die BVK die Ansprüche der
Lehrerschaft versicherungsmässig garantiert sind.

2. Auf die Anfrage des Kantonalvorstandes, oh der
Staat bereit wäre,
a) die Deckung eines allfälligen Defizits der Witwen-

und Waisenkasse zu übernehmen, das sich daraus
ergibt, dass der Kasse keine neue Mitglieder mehr
zugeführt werden,

b) einer Revision der Statuten dieser Stiftung im
Sinne einer der Teuerung entsprechenden Erhö-
himg der Leistungen und Prämien zuzustimmen,
trotzdem aus dieser Massnahme eine Erhöhung des

versicherungstechnischen Defizits resultiert, für
dessen Deckung der Staat aufzukommen hätte,

wurde von Seite der Finanzdirektion geantwortet, man
wolle diese Frage in Erwägung ziehen; die Garantie
könnte sich aber grundsätzlich nur auf allfällige Fehl-
heträge beziehen, die daraus entstehen, dass die Kasse

inskünftig keinen Neuzuwachs mehr erhält. Das würde
bedeuten, dass bis zum vollständigen Erlöschen der
Verpflichtungen der Witwen- und Waisenkasse jenseits
der Jahrhundertgrenze jegliche infolge weiterer Geld-
entwertung notwendige Leistungserhöhung ausgeschlos-
sen wäre oder dann zu Lasten einer immer kleiner wer-
denden Zahl von dannzumal noch aktiver Lehrer zu
erfolgen hätte. Auch dieser sichtlichen Benachteiligung
der heutigen Lehrergeneration kann nur dadurch he-

gegnet werden, dass neben den künftigen auch die ge-
genwärtig amtierenden Lehrer der Versicherung ange-
schlössen werden.

3. Auf das Argument der Finanzdirektion, der An-
schluss der Lehrer an die BVK müsse sieh auf die jiin-
gern Jahrgänge beschränken, weil die für einen Ein-
kauf der ältern Jahrgänge erforderlichen Mittel weder
vom Staat noch von den Versicherten aufgebracht wer-
den könnten, ist zu bemerken:

Wenn, wie in der Antwort der Finanzdirektion aus-
geführt wurde, tatsächlich die Absicht besteht, «die
künftigen Ruhegehaltsansprüche möglichst den neuen
verbesserten Leistungen der BVK anzupassen», so ent-
stehen beim Einbezug der heutigen Lehrergeneration
in die Kasse weder für den Staat noch für die Ver-
sicherten irgendwelche Mehrausgaben, da die künftigen
Mehraufwendungen der Versicherungskasse für die neu
aufzunehmenden bereits amtierenden Lehrer genau dem
Betrage entsprechen, welche der Staat andernfalls an
Ruhegehältern auszuzahlen hätte. D. h., die für die
Deckung des entstehenden Eintrittsdefizits erforder-
liehen Summen würden völlig ausgeglichen durch die
Einsparungen, die sich aus dem Wegfall der Ruhege-
hälter ergeben. Gegen die Argumentation der Finanz-
direktion spricht zudem noch die bereits erwähnte
Tatsache, dass seinerzeit bei der Gründung der BVK
trotz des dadurch entstehenden Defizits die Gesamtheit
der Beamten in die Versicherung aufgenommen wurde.

ni. Bei der Aufnahme der Lehrerschaft in die BVK
würde sich für die Lehrer in mehreren Punkten eine
relative Schlechterstellung ergeben. Es handelt sich da-
bei um folgendes:

1. Für die Lehrer bestand mit Bezug auf die Hinter-
bliebenenversicherung bisher aus wohlüberlegten Mo-
tiven keine Karenzzeit. Die Anwartschaft auf eine le-
benslängliche Witwenrente entstand sofort mit dem
Eintritt in die Stiftung. Nach den Bestimmungen der
BVK aber sind während der ersten 5 Dienstjähre ledig-
lieh verhältnismässig bescheidene einmalige Todesfall-
abfindungen vorgesehen.

2. Die Statuten unserer Stiftung sehen sogen. Eltern-
renten vor, die in ihrer Höhe der Witwenrente gleich
sind und an die Hinterlassenen leihlichen Eltern des
Lehrers oder der Lehrerin bzw. an einen Elternteil aus-
bezahlt werden, sofern das Mitglied nie verheiratet
war.

3. Die Statuten der Witwen- und Waisenstiftung
sehen Verwandtenrenten für Eltern, Stiefeltern, Ge-
schwister und Enkel vor, die zugunsten der Hinterlas-
senen eines Mitgliedes zur Auszahlung gelangen, wenn
diese für ihren persönlichen Unterhalt auf das Einkorn-
men des Lehrers angewiesen waren.

4. Unsere Stiftung verfügt über einen Hilfsfonds, der
in der Lage ist, in besonderen Fällen das Schicksal
der Hinterlassenen eines Lehrers massgebend zu verlies-
sern.

Wir sind uns bewusst, dass Versicherungsfälle, hei
denen eine der vier vorgenannten besonderen Leistun-
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gen unserer Stiftung zur Ausrichtung gelangen, verhält-
nismässig selten sind. Wir sind uns aber ebenso bewusst,
dass diese besonderen Leistungen in jenen Fällen, in
denen sie relevant werden, einen ausserordentlich wert-
vollen Schutz des Lehrers und seiner Familie darstel-
len, auf den wir in Anbetracht der hesondern Stellung
vor allem unserer Lehrer auf dem Lande, aber auch
der im Vergleich zu weiblichen Beamten ganz anders
gearteten Verhältnisse bei weiblichen Lehrkräften we-©

gen keinesfalls verzichten können.
©

In diesem Zusammenhang erhob sich für den Kan-
tonalvorstand die Frage, ob der Anschluss der Lehrer-
scliaft an die BVK die richtige Lösung darstelle oder
ob nicht die Schaffung einer eigenen Le/ireruersichs-
rwregskasse zweckmässiger wäre. Mit der Gründung einer
solchen Kasse würden keine neuen Wege beschritten.
Eine bei andern Kantonen durchgeführte Erhebung
ergab, dass — abgesehen von wenigen Ausnahmen, vor
allem bei kleinern Kantonen, für welche eine Zusam-
menfassung der Beamten und der Lehrer eine versiehe-
rungstechnisch notwendige Massnahme darstellt — dem
System getrennter Versicherungsinstitutionen der Vor-
zug gegeben wird, da die besondern, aus den tatsäch-
liehen Verhältnissen sich ergebenden Versicherungs-
bedürfnisse der Beamten und Lehrer in besondern In-
stitutionen am besten Rechnung getragen werden kann.
Von grosser Bedeutung ist auch, dass auf die Aufspal-
tung der Lehrerbesoldung in einen kantonalen und Ge-

meindeanteil bei der Schaffung einer eigenen Lehrer-
versicherungskasse von Anfang an gebührend Rücksicht
genommen werden könnte, während aus dieser Besol-
dungsaufspaltung bei einem Anschluss der Lehrer an
die BVK infolge der dort vorgesehenen Koordinierung
mit der AHV bedeutende Schwierigkeiten entstehen
müssten.

Mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Dele-
giertenVersammlung vom 27. September hat die Leh-
rerschaft noch keine Stellung genommen zum «Gesetz
über die Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenver-
Sicherung des Staatspersonals des Kantons Zürich»
selbst. Die definitive Stellungnahme hiezu wird erst
erfolgen können, wenn der endgültige Gesetzestext vor-
liegt. Die dannzumal zu fassenden Beschlüsse werden
weitgehend davon abhängen, ob und in welchem Masse
den berechtigten Wünschen der Lehrerschaft Rechnung
getragen wird. F.

Zürch. Kant. Lehrerverein
8. Sitzung des Kantonalvorstandes
7J.Jnni 1947, in Zürich

1. Fr. 402.10 Prämienvergütung der «Unfall-Win-
terthur» werden dem Anna-Kuhn-Fonds überwiesen.

2. Es sind 38 Neueintritte zu verzeichnen.
3. Zur Wochenbatzen-Aktion 1947 haben die Sek-

tionspräsidenten auf direkte Anfrage der Schweizer
Spende ihre Zustimmung gegeben. Der Kantonalvor-
stand ist in der Angelegenheit nicht begriisst worden.

4. Der Kantonalvorstand ist von der Finanzdirek-
tion eingeladen worden, zum Anschluss der Lehrer-
scliaft an die kantonale Beamtenversicherungskas.se
Stellung zu nehmen. Vorgängig der endgültigen Be-
schlussfassung und Antragstellung an eine ausseror-

dentliche Delegiertenversammlung sollen von der Fi-
nanzdirektion eingehende Informationen über die vor-
gesehene Behandlung der aktiven Lehrergeneration
für den Fall eines Anschlusses eingeholt werden. So-
dann soll ein Versicherungsmathematiker konsultiert
und beauftragt werden, das zur Weiterführung der Be-

ratungen unerlässliclie Zahlenmaterial zu beschaffen.
Ein Zusammengehen mit den Mittelschullehrern in der
Angelegenheit wird als wünschenswert erachtet. Der
Kantonalvorstand bedauert die ausserordentlich knappe
Ansetzung der VernHhmlassmigsfristen, die z. T. auf
mangelnde Orientierung durch die Erziehungsdirek-
tion zurückzuführen ist. Um ähnliche terminbedingte
Unzukömmlichkeiten bei den kommenden Beratungen
über das Leistungsgesetz zu verhüten, wird beschlos-

sen, die Erziehungsdirektion schon jetzt um Bekannt-
gäbe gewisser bei der Revision vorgesehener Rieht-
linien zu ersuchen.

5. Die Leitung des Pestalozzianums möchte über
den ZKLV eine staatliche Subvention an die Teilneh-
mer der Studienreise in die Tschechoslowakei erwir-
ken. Aus gewerkschaftlichen Gründen verzichtet der
Kantonalvorstand auf die Einreichung einer entspre-
chenden Eingabe.

6. Ein Kollege ersucht um Intervention in einem
Streitfall zwischen ihm und der Ortsschulbehörde. Der
Fall soll durch das Mittel der persönlichen Fühlung-
nähme erledigt werden.

7. Im Falle eines Primarlehrers, der nach einer An-
zahl von Dienstjahren an einer staatlichen Anstalt
wieder in den normalen Schuldienst zurückgekehrt
ist, und dem bei der Ansetzung der Dienstalterszu-
lagen die an der Anstalt verbrachten Jahre nicht an-
gerechnet wurden, ward auf der Erziehungsdirektion
Auskunft eingeholt. J. /f.

Ergänzungszulage 1947
Auf Antrag der Regierung hat der Kantonsrat in

seiner Sitzung vom 13. Oktober die Ausrichtung fol-
gender Ergänzungszulage an das Staatspersonal be-
schlössen:

a) für Lsdige ohne Unterstützungspflicht Fr. 150.—
b) für Ledige mit Unterstützungspflicht Fr. 225.—
c) für Verheiratete ohne Kinder Fr. 260.—
d) für jedes Kind Fr. 50.—

Trotz dieser Zulage wird beim Staatspersonal der
volle Teuerungsausgleich nur bei Vorkriegseinkom-
men unter Fr. 6000.— erreicht, und auch hier nur bei
Familien mit 2 Kindern, während in der Privatwirt-
schaft heute fast durchwegs höhere Reallöhne bezahlt
werden als vor dem Kriege. Dies hindert indes — wie
das Beispiel der Stadt Zürich zeigt — gewisse Leute
nicht daran, auch heute noch mit elefantischer Ver-
bissenheit von den Privilegien des Gemeinde- und
Staatspersonals zu reden, in der Absicht, die Verwirk-
lichung der gerechten Forderungen dieser Arbeitneh-
merkategorie zu sabotieren.

Kollegen! Schenkt dieser Art Parlamentarier beim
Bereinigen eurer Listen anlässlich der Nationalrats-
wählen die gebührende Aufmerksamkeit. Ersetzt sie
durch Kandidaten, die unser volles Vertrauen ver-
dienen.
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